
 

 

Wichtig! 

Bitte unbedingt beachten! 

 

Rechnungen / Kassenbons / Quittungen müssen 

über den gesamten Aufbewahrungszeitraum lesbar 

sein. Nachträgliche Änderungen sind nicht zuläs-

sig. Sollte der Beleg auf Thermopapier ausgedruckt 

sein, ist er durch einen nochmaligen Kopiervor-

gang auf Papier zu konservieren, das für den ge-

samten Aufbewahrungszeitraum nach § 14b Ab-

satz 1 UStG lesbar ist. Dabei ist es nicht erforder-

lich, den ursprünglichen, auf Thermopapier ausge-

druckten Beleg aufzubewahren. 

 

 


